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BUND-Landesverband Baden-Württemberg

SATZUNG BUND-ORTSVERBAND PFULLENDORF

als rechtlich nicht selbstständige Untergliederung des 
BUND-Landesverbands Baden-Württemberg e. V. 

§ 1 NAME, SITZ UND GESCHA� FTSJAHR

1) Der BUND-Ortsverband Pfullendorf ist als nicht rechtsfa-higer Verein Teil des 
BUND-Landesverbands Baden-Wu- rttemberg e.V. des Bundes fu- r Umwelt und Na-
turschutz Deutschland (BUND).

2) Der Verein fu- hrt den Namen: BUND-Ortsverband Pfullendorf

3) Er hat seinen Sitz in Pfullendorf

4) Der BUND-Ortsverband Pfullendorf umfasst das Gebiet der Gemeinden Herdwan-
gen-Scho- nach, Illmensee, Pfullendorf und Wald.

5) Gescha- ftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 GEMEINNU� TZIGKEIT, MITTELVERWENDUNG, ZWECK

1) Der BUND-Ortsverband Pfullendorf verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnu- tzige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegu- nstigte Zwecke" der Ab-
gabenordnung. Er ist selbstlos ta- tig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-
schaftliche Ziele. Seine Mittel du- rfen nur fu- r die satzungsma-ßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder des BUND-Ortsverbands Pfullendorf erhalten in 
ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus Mitteln des BUND-Orts-
verbands Pfullendorf. 

Es ist mo- glich, die Ehrenamtspauschale anzuwenden.

Der Ortsverband Pfullendorf darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des BUND-Ortsverbands Pfullendorf fremd sind, oder durch unverha- ltnisma-ßig 
hohe Vergu- tungen begu- nstigen. 

2) Zweck des BUND-Ortsverbands Pfullendorf ist die Fo- rderung und Durchsetzung 
des Umwelt-, Klima-, Natur- und Verbraucherschutzes. Der Umwelt- und Natur-
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schutz versteht sich hierbei im umfassenden Sinne als Schutz auch der Wu- rde 
und Unversehrtheit des Menschen, der natu- rlichen Lebensgrundlagen von Men-
schen, Tieren und Pflanzen und der Existenz von Tieren und Pflanzen sowie der 
Bewahrung all dieser Gu- ter vor einer Beeintra- chtigung und Zersto- rung.

3) Die vorgenannten Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch:

1. die Fo- rderung eines ressourcenschonenden, umweltvertra- glichen Lebens und 
nachhaltigen Wirtschaftens zum Wohle des Menschen und der Natur, zum Bei-
spiel durch Umweltberatung, Veranstaltungen, Presse- und O� ffentlichkeitsar-
beit;

 2. die Fo- rderung der Umsetzung der von der UN formulierten Ziele fu- r eine nach-
haltige Entwicklung unter besonderer Hervorhebung des Umwelt- und Natur-
schutzes, zum Beispiel durch Umweltbildung, O� ffentlichkeits- und Lobbyarbeit; 

 3. die Fo- rderung der Umweltbildung und der Bildung fu- r nachhaltige Entwick-
lung, insbesondere im Kinder- und Jugendbereich, unter anderem durch Vortra- -
ge, Exkursionen, Seminare und Tagungen sowie Aktionen mit Kindern und Ju-
gendlichen,

 4. die Fo- rderung des Naturschutzes, insbesondere durch Arten-, Biotop- und Tier-
schutz sowie Landschaftspflege und die Erhaltung der biologischen Vielfalt,

 5. wissenschaftliche Untersuchungen und Vero- ffentlichungen auf den Gebieten 
des Umwelt-, Klima- und Naturschutzes, zum Beispiel durch Kartierungen oder 
Broschu- ren;  

 6. die Beratungen von Verbraucher*innen zu nachhaltigen Produkten und nach-
haltiger Produktion, zum Beispiel durch Umweltberatung, Veranstaltungen und 
Pressearbeit; 

7. die Fo- rderung des Schutzes der Bevo- lkerung vor radioaktiver Strahlung, zum 
Beispiel durch Aufkla- rung u- ber die Gefa-hrdung radioaktiver Strahlung und den 
Einsatz fu- r eine sichere Abwicklung des Atomzeitalters;

 8. die Mitwirkung bei Planungen, insbesondere wenn sie die Belange des Umwelt-,
Klima- und Naturschutzes beru- hren, zum Beispiel durch Gespra- che, die Abgabe 
entsprechender Stellungnahmen und die Teilnahme an zugeho- rigen Ero- rte-
rungsterminen;

 9. die Mitwirkung an der politischen Willensbildung im Bereich des Umwelt-, Kli-
ma- und Naturschutzes, zum Beispiel durch Gespra- che mit Beho- rdenvertre-
ter*innen und Politiker*innen sowie Presse- und O� ffentlichkeitsarbeit;

10. die Information der Bevo- lkerung u- ber Inhalte und Ziele des Umwelt-, Klima- 
und Naturschutzes, zum Beispiel durch Umweltberatung, Veranstaltungen, 
Presse- und O� ffentlichkeitsarbeit;
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4) Der BUND-Ortsverband Pfullendorf steht auf dem Boden der freiheitlichen demo-
kratischen Grundordnung des Grundgesetzes fu- r die Bundesrepublik Deutsch-
land und der -Charta der Grundrechte der Europa- ischen Union. Er ist u- ber-
parteilich und u- berkonfessionell und vertritt den Grundsatz weltanschaulicher 
und religio- ser Toleranz. Rassistische, fremdenfeindliche und menschenrechts-
widrige Auffassungen sind mit dem Grundsatz des Vereins unvereinbar. Der 
BUND-Ortsverband Pfullendorf unterstu- tzt die seinem Gebiet (§ 1 Nr. 4) be-
findlichen Gebietsko- rperschaften bei der Erfu- llung ihrer Pflichten aus Art. 3 a, 3 b
und 3 c (2) der Landesverfassung von Baden-Wu- rttemberg. 

§ 3 MITGLIEDSCHAFT

Die Einzelheiten der Mitgliedschaft innerhalb des BUND-Ortsverbands Pfullen-
dorf ergeben sich aus § 3 der Satzung des BUND-Landesverbandes Baden-Wu- rt-
temberg.

§ 4 ORGANE DES VEREINS

Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung

- der Vorstand

- die Kassenpru- fer*innen

§ 5 MITGLIEDERVERSAMMLUNG

1) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Jahr, mo- glichst im ers-
ten Halbjahr des Gescha- ftsjahres statt.

2) Diese ist vom Vorstand unter Bekanntgabe der Tagesordnung mit einer Frist von 
mindestens drei Wochen schriftlich oder per E-Mail oder Einladung in der Mit-
gliederzeitschrift einzuberufen.

3) Antra- ge der Mitglieder zur Mitgliederversammlung mu- ssen mindestens eine Wo-
che vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand in Text- Form vorliegen.
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4) Die Mitgliederversammlung ist ohne Ru- cksicht auf die Zahl der erschienen Mit-
glieder beschlussfa-hig.

5) Zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung muss unter Beachtung der 
unter Abs. 2) genannten Frist spa- testens drei Wochen nach Eingang eines ent-
sprechenden schriftlichen Antrags einberufen werden. Dieser Antrag muss von 
mindestens 10 Prozent der ordentlichen Mitglieder unterzeichnet sein, den Bera-
tungsgegenstand, einen Beschlussvorschlag mit Begru- ndung sowie eine Begru- n-
dung fu- r die Dringlichkeit enthalten.

6) Wahlen erfolgen offen, es sei denn, eine stimmberechtigtes Mitglied beantragt ge-
heime Abstimmung. Beschlu- sse werden mit einfacher Mehrheit gefasst; bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

7) Vorstandsmitglieder des Landes- sowie des zusta-ndigen Regional- und Kreisver-
bandes und/oder deren Beauftragte haben bei der Mitgliederversammlung An-
trags- und Rederecht.

8)

1. Die Mitgliederversammlung ist, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist 
sowie vorbehaltlich der Regelungen unter 2., im Pra- senzverfahren abzuhalten. Im 
Pra- senzverfahren finden sich die Mitglieder an einem bestimmten Ort zur gemein-
samen Beschlussfassung ein.

2. Der Vorstand ist erma- chtigt, aber in keinem Fall verpflichtet, vorzusehen, dass 
die Mitglieder an der Mitgliederversammlung im Wege elektronischer Kommuni-
kation auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilnehmen und sa-mtliche 
oder einzelne Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 
ausu- ben ko- nnen („virtuelles Verfahren“). Der Vorstand ist erma- chtigt, Bestimmun-
gen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausu- bung nach 
Satz 1 zu treffen. Eine etwaige Nutzung des virtuellen Verfahrens und die dazu ge-
troffenen Bestimmungen sind mit der Einberufung der Mitgliederversammlung be-
kanntzumachen. Einwahldaten fu- r die Mitgliederversammlung im virtuellen Ver-
fahren (z. B. zur Video- oder Telefonkonferenz) sind den Mitgliedern spa- testens 
eine Stunde vor Beginn der Mitgliederversammlung per E-Mail mitzuteilen. 

9) Bei der Mitgliederversammlung sind alle Mitglieder der Gruppe nach §1 Abs. 4 
stimmberechtigt.

§ 6 AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Aufgaben der Mitgliederversammlung sind unter anderem:
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1) Wahl und Entlastung des Vorstands und von mindestens zwei Kassenpru- fer*in-
nen und Arbeitskreisen sowie Abberufung des Vorstands aus wichtigem Grund.

2) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands und des Kassenberichts

3) Entgegennahme des Berichts der Kassenpru- fer*innen

4) Abstimmung u- ber die Entlastung des Vorstands

5)   Wahl von Delegierten fu- r die na- chstho- here Ebene (sofern erforderlich)

6) A� nderungen oder Erga-nzung der Satzung 

7) Abstimmungen u- ber Antra- ge im Sinne von § 5 Nr. 3

8)  Verabschiedung des Haushaltsplans

9) Festlegung von Arbeitsschwerpunkten fu- r das laufende Gescha- ftsjahr

§ 7 VORSTAND 

1) Der Vorstand besteht aus drei gleichberechtigten Mitgliedern, von denen eines 
fu- r die Finanzgescha- fte und die Buchhaltung zusta-ndig ist.  Die Vorstandsmitglie-
der haben Einzelvertretungsbefugnis nach innen und nach außen.

Zusa- tzlich ko- nnen Beisitzer*innen ohne Vertretungsbefugnis gewa-hlt werden.

2) Die Amtszeit des Vorstands betra- gt zwei Jahre.

3) Der amtierende Vorstand fu- hrt die Gescha- fte nach Ablauf der Amtsperiode bis zur 
Neuwahl fort.

4) Scheidet ein Vorstandsmitglied oder ein*e Kassenpru- fer*in vor Ablauf der  Amts-
periode aus, wird in der darauffolgenden Mitgliederversammlung fu- r den Rest der 
Amtszeit nachgewa-hlt.

5) Der Vorstand tagt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist., im Pra- senzver-
fahren. Im Pra- senzverfahren finden sich die Vorstandsmitglieder an einem be-
stimmten Ort zur gemeinsamen Beschlussfassung ein.

6)   Der Vorstand kann Vorstandssitzungen im Wege elektronischer Kommunikation
        auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort abhalten und sa-mtliche oder ein-
        zelne Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausu- ben
        („virtuelles Verfahren“). Der Vorstand ist erma- chtigt, Bestimmungen zum Umfang
         und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausu- bung nach Satz 1 zu treffen. 
        Eine etwaige Nutzung des virtuellen Verfahrens und die dazu getroffenen Bestim-
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        mungen sind mit der Einladung zu den Vorstandssitzungen bekanntzumachen. 
        Einwahldaten fu- r die Vorstandssitzungen im virtuellen Verfahren (z. B. zur Video-
        oder Telefonkonferenz) sind den Vorstandsmitgliedern spa- testens eine Stunde vor
        Beginn der Vorstandssitzung per E-Mail mitzuteilen. 

7)  Der BUND-Ortsverband Pfullendorf kann eine Jugendabteilung unterhalten. 
      Ein*e Vertreter*in  der Jugendabteilung ist berechtigt, an den Sitzungen des 
      Vorstands teilzunehmen und nimmt dort die Interessen der Jugendarbeit wahr

§ 8 AUFGABEN DES VORSTANDS

1) Der Vorstand fu- hrt die laufenden Gescha- fte des Vereins und hat die Dienstaufsicht 
u- ber hauptamtliche Mitarbeiter*innen.

2) Er beruft die Mitgliederversammlung ein und leitet diese. Er bestimmt die Art der 
Einladung und den Ort der Sitzung. Die Einladung zu Vorstandssitzungen erfolgt 
mindestens acht Tage vor der Sitzung unter Bekanntgabe der vorgeschlagenen Ta-
gesordnung.

3) Er setzt die Beschlu- sse der Mitgliederversammlung um.

4) Der Vorstand ha- lt seine Sitzungen nach Bedarf oder auf Verlangen von mindestens 
drei Mitgliedern ab.

5) Der Vorstand ist bei Anwesenheit von mindestens drei seiner Mitglieder beschluss-
fa-hig und entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. 

6) Der Vorstand koordiniert die Sacharbeit aller Mitglieder des BUND-Ortsverbands 
und seiner Arbeitskreise. Die Vero- ffentlichung von Erkla- rungen oder Arbeitskreiser-
gebnissen erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines entsprechenden Beschlusses 
von Mitgliederversammlung oder Vorstand.

7) Rechtsgescha- fte, die einen Betrag von 1.000 € u- bersteigen, bedu- rfen der Zustim-
mung eines zweiten Vorstandsmitglieds.

§ 9 ZUSAMMENARBEIT MIT DEM LANDESVERBAND

1) Der BUND-Ortsverband Pfullendorf kann Verpflichtungen, die den Bestand seines
eigenen Vermo- gens u- bersteigen, nur nach einer schriftlich erteilten Deckungszu-
sage durch den Landesverband eingehen.
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2) Die Regelungen der Satzung des Landesverbands sind zu beachten, insbesondere 
die §§ 9, 11 und 12 jener Satzung.

§ 10 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1) Jede Ta- tigkeit im BUND-Ortsverband Pfullendorf ist grundsa- tzlich ehrenamtlich. 
Dies gilt nicht fu- r die Ta- tigkeit der hauptamtlichen Mitarbeiter*innen. 

2) Der BUND-Ortsverband Pfullendorf arbeitet mit allen anderen Verbands-
gliederungen solidarisch zusammen. 

3) Hauptamtliche Mitarbeiter*innen des BUND-Ortsverbandes Pfullendorf ko- nnen 
nicht Mitglied des Vorstands oder Kassenpru- fer*innen werden.

4) Die Organe sind beschlussfa-hig, wenn die Einladung ordnungsgema-ß an das 
Hauptmitglied erfolgt ist. Die Stimmabgabe kann nur perso- nlich erfolgen. 

5) Beschlu- sse werden mit Mehrheit der abgegebenen gu- ltigen Stimmen gefasst, 
Stimmenthaltungen bleiben unbeachtet, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als 
abgelehnt. Satzungsa-nderungen bedu- rfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
anwesenden Delegierten bzw. stimmberechtigten Mitglieder, Stimmenthaltungen
gelten hierbei als Neinstimmen.

6) Wahlen erfolgen offen, es sei denn, ein stimmberechtigtes Mitglied verlangt ge-
heime Abstimmung. Gewa-hlt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen gu- ltigen 
Stimmen erhalten hat. Wird diese Mehrheit nicht erreicht, ist ein zweiter Wahl-
gang durchzufu- hren, in dem gewa-hlt ist, wer die meisten Stimmen erha- lt.

7) Die Amtszeit der Mitglieder des Vorstands und der Revisor*innen betra- gt zwei 
Jahre. Bei Ausscheiden ist eine Nachwahl fu- r den Rest der Amtszeit zula- ssig.

8) Die in den Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen  gefassten Abstim-
mungen sowie die zugrundeliegenden Antra- ge sind schriftlich zu protokollieren.

9) Ein Vorstands-, Delegierten- oder Revisor*innenamt ko- nnen nur Mitglieder des 
BUND-Landesverbandes ausu- ben. Diese Regelung gilt auch fu- r alle Untergliede-
rungen.

§ 11 AUFLO� SUNG DES VEREINS

1) Die Auflo- sung des BUND-Ortsverbandes Pfullendorf kann nur von einer zu die-
sem Zweck einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung mit einer 
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Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder be-
schlossen werden.

2) Im Falle der Auflo- sung oder bei Wegfall steuerbegu- nstigter Zwecke fa- llt das Ver-
mo- gen des BUND-Ortsverbands Pfullendorf an den BUND-Landesverband Baden-
Wu- rttemberg e. V., der es ausschließlich und unmittelbar fu- r gemeinnu- tzige Zwe-
cke entsprechend seiner Satzung zu verwenden hat.

§ 12 INKRAFTTRETEN DER SATZUNG

Diese Satzung tritt am 28. Juni 2022 durch Beschluss der Mitgliederversammlung
des BUND-Ortsverbandes Pfullendorf in Kraft.
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